
 
 

Beschlussvorlage 
 

Beratungsgegenstand: 

Neufestsetzung des Personaleckwertes zur Berechnung der Sach- und 

Overheadkosten für den ausführenden Träger Sozialwerk Saar-Mosel gGmbH im 
Bereich Schulsozialarbeit 

 

 

Dezernat/Abteilung/Stabsstelle: 
 

Datum: Amtszeit 2019-2024 
Vorlagen-Nr.: 

Kreisjugendamt 

 

06.10.2020 BV/342/2020 

 

Beratungsfolge: Sitzungsdatum: Status: (öffentlich/nicht-öffentlich) 

Jugendhilfeausschuss 22.09.2020 öffentlich 

Kreisausschuss 05.10.2020 nicht öffentlich 

Kreistag 26.10.2020 öffentlich 

 

 

Sachverhalt und Rechtslage: 
Das SWSM Sozialwerk Saar-Mosel gemeinnützige GmbH führte seit dem Jahr 

2004 bis zum 31.07.2020 an den Sekundarschulen im Auftrag des Landkreises 

Merzig-Wadern das Programm „Schoolworker“ durch. Nach Neuordnung der 

Schulsozialarbeit im Saarland zum 01.08.2020 wird das SWSM auch weiterhin die 

Sekundarschulen im Landkreis Merzig-Wadern betreuen.  
 

Im Jahr 2009 wurde dem SWSM durch die damals zuständige Gesellschaft für 

Infrastruktur und Beschäftigung (GIB) die gesamten Sach- und Overheadkosten 

in Höhe von 25% des Personaleckwertes je Vollzeitäquivalent (VZÄ) erstattet. 

Der damalige Personaleckwert belief sich auf 41.000 €. 
 

Der Kreistag hat am 13.07.2015 beschlossen, den Personaleckwert zur 

Berechnung der an das SWSM Sozialwerk Saar-Mosel gGmbH zu erstattenden 

Sach- und Overheadkosten im Rahmen der Umsetzung des Programms 

„Schoolworker“ auf 46.800 € anzupassen. 

 
Mit Schreiben vom 29.06.2020 bittet das SWSM Sozialwerk Saar-Mosel gGmbH, 

den Personaleckwert auf Grund der tariflichen Steigerungen seit 2015 auf 54.000  

Euro je Vollzeitäquivalent anzupassen 

 

 
Finanzielle und personelle Auswirkungen: 

Das SWSM Sozialwerk Saar-Mosel gemeinnützige GmbH wird durch die 

Neuordnung der Schulsozialarbeit zukünftig mit insgesamt 5 VZÄ 

sozialarbeiterisch an den Gemeinschaftsschulen und den Gymnasien im Landkreis 

tätig sein. 
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Bei einem Personaleckwert von dann 54.000 € je VZÄ pro Jahr ergeben sich für 5 

VZÄ dann Gesamtkosten in Höhe von 67.500 €.  

 
Die Mittel sollen im Haushalt 2021 im Rahmen der Jugendberufshilfe über die 

Kostenstelle 041, Produkt 36 200 300, Sachkonto 531 811 zur Verfügung gestellt 

werden. 

 

 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag beschließt die Anpassung des Personaleckwertes zur Berechnung 

der an das SWSM Sozialwerk Saar-Mosel gGmbH zu erstattenden Sach- und 

Overheadkosten im Rahmen der Umsetzung des Programms “Schulsozialarbeit 
an allgemeinbildenden Schulen im Saarland“ auf 54.000 € und ermächtigt die 

Verwaltung, die beigefügte Kooperationsvereinbarung abzuschließen. 

 

 

 

Anlagen: 

– Kooperationsvereinbarung 2020 

– Antrag SWSM Sozialwerk Saar-Mosel gemeinnützige GmbH 

 

 
 

 

 

Beratungsergebnisse: 

 

Jugendhilfeausschuss 22.09.2020 

 

Beschluss: einstimmig 

 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss bzw. dem Kreistag den 

Personaleckwert zur Berechnung der an das SWSM Sozialwerk Saar-Mosel 

gGmbH zu erstattenden Sach- und Overheadkosten im Rahmen der Umsetzung 

des Programms „Schoolworker“ auf 54.000 € anzupassen. 

 
 

 

 

Kreisausschuss 05.10.2020 

 
Beschluss: einstimmig 

 

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, die Anpassung des 

Personaleckwertes zur Berechnung der an das SWSM Sozialwerk Saar-Mosel 

gGmbH zu erstattenden Sach- und Overheadkosten im Rahmen der Umsetzung 

des Programms “Schulsozialarbeit an allgemeinbildenden Schulen im Saarland“ 
auf 54.000 € zu beschließen und die Verwaltung zu ermächtigen, die beigefügte 

Kooperationsvereinbarung abzuschließen. 

 

 

 

 


